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1. PLANUNGSANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Zapp Precision Metals GmbH beabsichtigt vornehmlich zur Deckung des eigenen 

Energiebedarfs die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer bisher 

landwirtschaftlich genutzten, ca. 6,4 ha großen Fläche in Schwerte (siehe Abb. 1). Als nicht 

privilegierte Nutzung im Außenbereich gem. § 35 BauGB ist für die bauplanungsrechtliche 

Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen die Aufstellung eines Bebauungsplans er-

forderlich. 

(envibe, Hannover, Stand: Juli 2024) 

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung galt es festzustellen, ob es durch Umsetzung 

der Planung zu Verstößen gegen das besondere Artenschutzrecht kommen kann. Aufgrund 

der ausgedehnten Freiflächen sind im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung vertie-

fende faunistische Kartierungen erforderlich. Die faunistischen Kartierungen erfolgten durch 

das Büro FAUNISTISCHE GUTACHTEN Dipl.-Geograph Michael Schwartze aus Warendorf 

(Bearbeitung: Dipl.-Geogr. Michael Schwartze und B. Sc. Miriam Schulz). 

Mit dem vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung 

(Stufe II) gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dargestellt. 

  

Abb. 1: Aufstellungsplan FFA Zapp Schwerte 
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2. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE NACH § 44 BNATSCHG 

2.1. Rechtsgrundlagen 

Die gesetzlichen Vorschriften des besonderen Artenschutzes sind in den §§ 44 und 45 des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) geregelt. Darin wurden die europäischen Normen 

der Artikel 12 und 13 FFH-RL und des Artikels 5 Vogelschutz-RL in nationales Recht umge-

setzt. Entsprechend den Regelungen des BNatSchG (in Kraft getreten am 1. März 2010) ist 

ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erstellen. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) des § 44 Abs. 1 

BNatSchG sind folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 

Diese „Zugriffsverbote“ sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Eu-

ropäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen 

Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und 

im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absat-

zes 1 zu erzielen (so genannte Legalausnahme): 

"Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-

schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- 

und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a 

der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 

betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 

ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein- 

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden wer-

den kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-

digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf 
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den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-

nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträch-

tigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin erfüllt wird.1 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 

Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. "Sollten einer oder mehrere 

Verbotstatbestände erfüllt werden, so ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 (7) BNatSchG er-

forderlich. 

Das Artenschutzregime des BNatSchG beinhaltet alle besonders und streng geschützten Ar-

ten (inklusive der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) und alle europäischen Vogelarten. 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) hat 

daraus eine naturschutzfachlich begründete Auswahl so genannter "planungs-relevanter Ar-

ten" definiert, die bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer „Art-für-Art-Betrach-

tung“ zu bearbeiten sind. Ausgestorbene Arten, Irrgäste, sporadische Zuwanderer sowie "Al-

lerweltsarten" mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und großer Anpassungsfä-

higkeit wurden in dieser Auswahl aus dem strengen Artenschutzregime ausgeklammert. Aktu-

ell und historisch vorkommende planungsrelevante Arten in NRW werden im "Informations-

system Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen" des LANUV aufgeführt.  

Inhalte und Ablauf der Artenschutzprüfung orientieren sich an der "Gemeinsamen Handlungs-

empfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und 

des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

NRW vom 22.12.2010 (Artenschutz in der Bauleitplanung)“. Grundlage für die Bearbeitung ist 

eine Datenrecherche und Auswertung vorhandener Unterlagen (z.B. LANUV-Daten des 

Fachinformationssystems "Geschützte Arten", Fundortkataster, Messtischblattanalyse), die 

durch eine einmalige Begehung (Potenzialerfassung des Arteninventars) vertieft und ergänzt 

wird. 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe II erfolgten Kartierungen von Brutvögeln mit sechs 

Begehungen und eine vertiefende Art-für-Art Betrachtung.   

                                                      
1 Fassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 15.09.2017 
(BGBl. I S. 3434), in Kraft getreten am 29.09.2017. 
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2.2. Nutzungs- und Biotopstrukturen im Plangebiet 

Das Plangebiet (= Geltungsbereich des Bebauungsplans) liegt im südlichen Bereich des 

Schwerter Stadtgebiets im Stadtteil Schwerte-Ergste und weist eine Fläche von ca. 6,5 ha auf. 

Es wird begrenzt im Norden durch den Beckhausweg und im Süden durch die Bahnstrecke 

Schwerte - Iserlohn (siehe Abb. 2 und 3). Das Gebiet weist im Süden eine Kuppe mit 125,3 m 

ü. NHN auf; das Gelände fällt von Südosten mit 126,6 m ü. NHN nach Nordwesten auf 112,0 

m ü. NHN ab. 

 

Kartengrundlage: WMS NW DTK 25 Farbe - Land NRW (2024): Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0  

(dl-de/by-2-0) (ergänzt mit weiteren Daten) 

 

Abb. 2: Lage im Raum 
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Abb. 3: Luftbild mit Geltungsbereich (rot gestrichelt) und Aufstellbereich (blau umrandet) 

  

Kartengrundlage: WMS NW 
DOP und WMS ALKIS - Land 
NRW (2024): Datenlizenz 
Deutschland – Zero – Version 
2.0 (dl-de/by-2-0) (ergänzt mit 
weiteren Daten) 
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Reale Vegetation / Biotoptypen / Habitatausstattung 

Die Vorhabenfläche wird derzeit überwiegend intensiv ackerbaulich genutzt (siehe Abb. 3). Am 

nordwestlichen Rand des Plangebiets liegt ein ca. 20 m breiter Streifen, der zum Gemüsean-

bau genutzt wird (2023 Grünkohl) bzw. als Ackerbrache ausgebildet ist. Am nördlichen Rand 

der Brachfläche befindet sich ein Brennnesselsaum. Nördlich an das Plangebiet angrenzend 

verläuft ein unbefestigter Grasweg, der weiter westlich in eine geschotterte Zufahrt zum Gehöft 

mündet.  

Nordwestlich des Plangebiets liegt der Hof "Gut Beckhausen", dessen überwiegend intensiv 

genutzte Pferde-Weiden im Südwesten und Nordwesten an das Plangebiet bzw. an den Gras-

weg grenzen. Die westlich an das Plangebiet angrenzende, eingetiefte Reithalle gehört eben-

falls zum Hof.  

Weiter westlich verläuft der Elsebach, der in diesem Abschnitt von Süden nach Norden fließt. 

Der langsam fließende Bach mäandriert noch naturnah und besitzt steile Ufer. Seine Aue, 

beidseitig durch Böschungen begrenzt, wird von einem Erlen-Auenwald eingenommen, der 

randlich zu den Böschungen hin in einen Eichen-Hainbuchenwald übergeht (Biotopkatasterflä-

che). An den Elsebach und die begleitenden Waldbestände grenzt im Westen eine 75 – 85 m 

breite Ackerfläche, an die sich der versiegelte und überbaute Industriestandort der Zapp AG 

anschließt. Die nächstgelegene Industriehalle befindet sich ca. 200 m vom westlichen Plange-

bietsrand entfernt. 

Im Nordosten und Osten grenzt ein Waldgebiet an das Plangebiet, durch das der Kuhbach 

und ein Nebenarm fließen. Beide Fließgewässer waren zum Erfassungszeitpunkt am 

31.10.2023 wasserführend. In dem nördlichen Waldbestand dominiert die Stieleiche (Quercus 

robur) mit starkem Baumholz. Innerhalb des Waldes kommen weitere Baumarten wie Silber-

Weide (Salix alba), Sal-Weide (Salix caprea) und Vogelkirsche (Prunus avium) vor. Im südli-

chen Teil der Waldfläche befindet sich ein Bestand aus Rot-Eichen (Quercus rubra) mit Stan-

genholz. Im Rand der Waldfläche kommen zudem verschiedene Straucharten vor, insbeson-

dere Schlehe (Prunus spinosa), sowie Gemeine Hasel (Corylus avellana), Pfaffenhütchen (Eu-

onymus europaeus) und Weißdorn (Crataegus spec.).  

Im Südosten des Plangebiets liegen zwei krautarme Intensivwiesen und weiter im Osten ein 

Wohnhaus mit Garten.  

Im Süden grenzt das Plangebiet an die Eisenbahnstrecke Schwerte - Iserlohn, die in diesem 

Bereich im Einschnitt verläuft. Auf den Böschungen stehen Gehölzstreifen aus überwiegend 

standortheimischen Gehölzarten wie Stieleiche (Quercus robur), Vogelkirsche (Prunus avium), 

Feldahorn (Acer campestre), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und Spitzahorn (Acer platano-

ides). Südlich entlang der Bahnstrecke verläuft die Straße "Am Winkelstück", an die sich die 

Siedlungsflächen des Stadtteils Villigst anschließen. 

Die Fotodokumentation (siehe Anhang) verdeutlicht die Bestandsituation der Vorhabenfläche 

und der relevanten Strukturen der unmittelbaren Umgebung. 
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Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche / Biotopverbund 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets "Raum Beckhausen" (L 11, siehe 

Abb. 4), das im Wesentlichen das Kuhbachtal mit seinen Hangbereichen zwischen dem Else-

bach im Westen und dem Ortsteil Villigst im Norden und Osten umfasst. Im Süden bildet die 

Eisenbahntrasse Schwerte - Iserlohn die Grenze.  

Abb. 4: Ausschnitt aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplans Schwerte 

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in diesem Raum wird bestimmt durch 

- die Bachläufe von Elsebach und Kuhbach mit ihren begleitenden Laubwald-, Gehölz- und 

Saumstrukturen 

- die Feuchtweiden 

- die Einzelbäume und Baumreihen 

- die Feldflure mit Hecken, Säumen und Rainen. 

Im Norden und Osten des Plangebiets ist im Landschaftsplan Schwerte ein Geschützter Land-

schaftsbestandteil LB 77 festgesetzt (siehe Abb. 4). Es handelt sich um das "Kuhbachtal mit 

Bachlauf, Feldgehölzen, weiteren Gehölzstrukturen und Hochstaudenfluren zwischen Beck-

hausweg und Bahnlinie". "Nach seiner Verrohrung unter dem östlich gelegenen Sportplatz 

hindurch verläuft der Kuhbach parallel zu einem Wanderweg und wird von Hochstaudenfluren 

und Weidengehölzen begleitet. Nach ca. 150 m schließt südlich ein Eichenwald mit einem 

Seitenbach an. Der Kuhbach fließt nun, teilweise tief eingeschnitten, durch einen ausgeweite-

ten Auenbereich, begleitet von Hochstaudenfluren, Bachröhrichtgesellschaften und tlw. dich-

ten Weidengehölzen und Erlen. (…) Die bachbegleitenden Vegetationsstrukturen entsprechen 

dem Standort und besitzen daher ein hohes Biotoppotential, vor allem für die hieran gebunde-

nen stark bedrohten und spezialisierten Lebensgemeinschaften von Flora und Fauna." (Erläu-

terungsbericht zum Landschaftsplan Schwerte) 
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Naturschutzgebiete oder gesetzlich geschützte Biotope sind im Vorhabenraum und den an-

grenzenden Flächen nicht vorhanden. Das nächstgelegene Naturschutzgebiet (NSG) Else-

bachtal befindet sich ca. 250 m südlich der Bahnstrecke. In diesem befinden sich auch gesetz-

lich geschützte Biotope, wie naturnahe Abschnitte des Elsebaches sowie Nass- und Feucht-

wiesen. 

Im Norden und Süden an das Plangebiet angrenzend sowie westlich davon ist eine Biotopver-

bundfläche ausgewiesen (blau schraffiert siehe Abb. 5). Bei der Biotopverbundfläche "Wälder 

südöstlich Villigst und Ergste" (VB-A-4511-209) handelt es sich um ein ca. 1099 ha großes 

Gebiet, das großflächige Waldbereiche beinhaltet. Durchzogen wird das Gebiet von zahlrei-

chen, oft verzweigten Bachläufen und einigen naturnah bewaldeten Siepen, teils mit kleinen 

Auwäldern, welche die zerstreut liegenden Laubwaldbereiche miteinander vernetzen. 

Geobasisdaten (WMS NW ABK und WMS NW LINFOS, 2024): Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 

2.0 (dl-de/by-2-0) (ergänzt mit weiteren Daten; rot = Geltungsbereich, blau = Aufstellungsbereich der Module) 

Der gesamte Bereich hat als großflächiger Waldlebensraum mit zahlreichen naturnahen Bä-

chen Bedeutung für die Biotopvernetzung zwischen der Ruhraue und den südlich anschlie-

ßenden Wäldern des Märkischen Kreises. 

Innerhalb der Biotopverbundfläche liegen mehrere Biotopkatasterflächen, von denen die Flä-

che mit der Bezeichnung "Gehölzelemente (mit Kuhbach) zwischen Villigst und Ergste 

(Schwerte)" (BK-4511-0186) im Nordosten unmittelbar an das Plangebiet grenzt (siehe grün 

schraffierte Flächen in der Abb. 5). Westlich des Plangebiets befindet sich die Biotopkatas-

terfläche "Elsebach bei Gut Beckhausen westlich Villigst" (BK-4511-0004). 

Vorkommen von Tierarten werden in den Beschreibungen der jeweiligen Flächen nicht aufge-

führt (LANUV, Abfrage am 21.11.2023).  

Abb. 5: Biotopkataster- und Biotopverbundflächen im Umfeld der Vorhabenfläche 
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2.3. Planungsrelevante Arten - Artenspektrum 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung wird zunächst in einer überschlägigen Prognose geklärt, 

ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können (Stufe 1).  

Das Fundortkataster des LANUV (LINFOS-Informationssystem) enthält keine Fundpunkte pla-

nungsrelevanter Arten für das Plangebiet. Südlich des Plangebiets befindet sich ca. 350 m von 

der Bahnstrecke entfernt ein Fundpunkt des Habichts (2005). Das an der nächsten Stelle ca. 

250 m südlich der Bahnstrecke gelegene NSG Elsebachtal ist als Fläche im Fundortkataster 

enthalten. Als wahrscheinliche oder sichere Brutvögel (2009/10) sind folgende planungsrele-

vante Arten aufgeführt: Baumpieper, Feldschwirl, Kleinspecht, Mittelspecht, Neuntöter, Turtel-

taube, Waldlaubsänger, Waldkauz. 

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Kreis Unna (OAG) hat im Jahr 2022 eine Feldler-

chenkartierung im Kreis Unna durchgeführt. In Schwerte sind die Revierpaare von 12 im Jahr 

2010 auf 7 Paare gesunken. Die Kiebitzkartierung 2022 und 2023 (Ergebnisse der kreisweiten 

Synchronkartierung, OAG Kreis Unna) ergab keine Revierpaare im Stadtgebiet Schwerte. 

Der unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Unna sind keine Vorkommen planungsrelevanter 

Arten im Plangebiet bekannt (mündl. Auskunft, 25.10.2023); sie weist jedoch auf mögliche 

Brutvorkommen der Feldlerche hin. Der Biologischen Station liegen keine Daten über Brutvö-

gel im Plangebiet vor, da sie schwerpunktmäßig Naturschutzgebiete wie das südlich gelegene 

Elsebachtal betreut (Mail vom 21.11.2023). 

Im Rahmen einer Begehung am 31.10.2023 erfolgte zudem eine Überprüfung des Vorhaben-

bereichs im Hinblick auf potenzielle Lebensstätten und geeignete Habitatstrukturen für pla-

nungsrelevante Arten.  

Im Rahmen der Recherche wurde das Fachinformationssystem "Geschützte Arten in Nord-

rhein-Westfalen" des LANUV ausgewertet. Hier wird für jeden Messtischblatt-Quadranten eine 

aktuelle Liste aller ab dem Jahr 2000 im Quadranten nachgewiesenen planungsrelevanten 

Arten erzeugt. Die Vorhabenfläche liegt im Bereich des 4. Quadranten des Messtischblattes 

4511 "Schwerte"; der 3. Quadrant grenzt westlich unmittelbar an, sodass dieser mit ausgewer-

tet wurde. Für die Messtischblatt-Quadranten werden planungsrelevante Tierarten der Säuge-

tiere, Vögel und Amphibien aufgeführt, die potenziell auftreten könnten (Abfrage am 

18.07.2024; siehe Tab. 1). 
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Erläuterungen zur Tab. 1 

Spalte 1:  Deutscher Artname 

Spalte 2:  Status Vorkommen in NRW gemäß LANUV 

Spalte 3:  Angaben gem. "Vorkommen und Bestandsgrößen von planungsrelevanten Arten in den Kreisen in NRW" 

 (LANUV, 2023), WS = Wochenstube, WQ = Winterquartier, PQ = Paarungsquartier, BP = Brutpaare 

Spalte 4: Erhaltungszustand in NRW (KON = kontinentale biogeographische Region): 

Spalte 5:  Erhaltungszustand in NRW (ATL = atlantische biogeographische Region): 

   

   

  

  

   

 

Spalte 6:   Rote Liste NRW - Säugetiere (MEINIG ET AL. 2010), Brutvögel (SUDMANN ET AL. 2021) 

    Lurche (SCHLÜPMANN ET AL 2011a), Kriechtiere (SCHLÜPMANN ET AL 2011b) 

Spalte 7: Rote Liste Deutschlands - Säugetiere (MEINIG ET AL, 2020), Brutvögel (RYSLAVY ET AL, 2020), Amphibien (ROTE-

LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN, 2020a), Reptilien (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN, 

2020b) 

   1  -  vom Aussterben bedroht 

   2  -  Stark gefährdet 

   3  -  Gefährdet 

   D  -  Daten unzureichend 

   G  -  Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

   R  -  durch extreme Seltenheit (potenziell) gefährdet 

   S  -  dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht mehr gefährdet (als Zusatz zu *, 3, 2, 1 oder R) 

   V  -  Vorwarnliste 

   *   -  Ungefährdet  

Spalte 8:  Schutzstatus  §§  -  streng geschützt nach Begriffsbestimmung § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Spalte 9: Vorkommen in Quadrant 3 = X 

Spalte 10: Vorkommen in Quadrant 4 = X 

Spalte11: Vorkommen im Lebensraumtyp "Äcker":  

FoRu  -  Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

(FoRu)  -  Fortpflanzungs- und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

FoRu!  -  Fortpflanzungs- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum) 
Na  -  Nahrungshabitat  

(Na)  -  Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

(Ru)  -  Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum) 

  

G Günstig ↓ sich verschlechternd 

U Ungünstig ↑ sich verbessernd 

S Schlecht   
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Tab.  1: Planungsrelevante Arten im Messtischblatt 4511 (Q3 und Q4) 

 

Art Status Vorkommen 
Kreis Unna 

E 
KON 

E  
ATL 

RL 
NW 

RL D Schutz Q3 Q4 Äcker 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Säugetiere          

Abendsegler Nachweis ab 2000 1 WQ, >7 PQ G G R V §§ X  (Na) 

Braunes Langohr Nachweis ab 2000 2 WQ G G G 3 §§  X  

Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 4 WQ G G * * §§ X   

Gr. Bartfledermaus Nachweis ab 2000 1 WS U U 2 * §§  X  

Kleinabendsegler Nachweis ab 2000 ? U U V D §§ X   

Kl. Bartfledermaus Nachweis ab 2000 2 WS, 1 WQ G G 3 * §§  X  

Rauhautfledermaus Nachweis ab 2000 >7 PQ G G R * §§ X X  

Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 1 WS, 4 WQ G G G * §§ X   

Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 >54 WS G G * * §§ X X  

Vögel          

Baumfalke Brutvorkommen 10-20 BP U U 3 3 §§ X   

Baumpieper Brutvorkommen 50-150 BP  U↓  U↓ 2 V  X X  

Bluthänfling Brutvorkommen 200-400 BP U U 3 3  X X Na 

Eisvogel Brutvorkommen 30-45 BP G G * * §§ X X  

Feldlerche Brutvorkommen 50-100 BP  U↓  U↓ 3S 3  X X FoRu! 

Feldschwirl Brutvorkommen 10-50 BP U U 3 2  X X (FoRu) 

Feldsperling Brutvorkommen 100-500 BP U U 3 V  X X Na 

Flussregenpfeifer Brutvorkommen 10-20 BP S S 2 V §§ X X (FoRu) 

Gartenrotschwanz Brutvorkommen 1-20 BP U U V *  X   

Girlitz Brutvorkommen 50-200 BP U S 2 *  X X  

Graureiher Brutvorkommen 20-40 BP. U G * *   X Na 

Grauspecht Brutvorkommen 1-5 BP S S 2 2 §§  X  

Gänsesäger Rast/Wintervork. 20-100 Ind. G G * 3  X X  

Habicht Brutvorkommen 20-30 BP G U 3 * §§ X X (Na) 

Kiebitz Brutvorkommen 95 BP S S 2S 2 §§ X X FoRu! 

Kleinspecht Brutvorkommen 10-40 BP G U 3 3  X X  

Kuckuck Brutvorkommen 10-50 BP U↓ U↓ 2 3  X X  

Mehlschwalbe Brutvorkommen 400-1000 BP U U 3S 3  X X Na 

Mittelspecht Brutvorkommen 50-100 BP G G * * §§  X  

Mäusebussard Brutvorkommen 200-300 BP G G * * §§ X X Na 

Neuntöter Brutvorkommen 60-80 BP  G↓ U V *  X X  

Pfeifente Rast/Wintervork. 10-100 Ind. G G * R  X   

Rauchschwalbe Brutvorkommen 500-1500 BP  U↓ U 3 V  X X Na 

Rohrammer Brutvorkommen k.A. U G 3 *  X X  

Rohrweihe Brutvorkommen 2-5 BP S U 3 * §§  X FoRu, Na 

Rotmilan Brutvorkommen 17-20 BP G S *S * §§  X Na 

Schellente Rast/Wintervork. 20-50 Ind. G G * k.A.  X X  

Schleiereule Brutvorkommen 50-100 BP G G *S * §§ X X Na 
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Forts. Tab. 1: Planungsrelevante Arten im Messtischblatt 4511 (Q3 und Q4)  

  

Art Status Vorkommen 
Kreis Unna 

E 
KON 

E 
ATL 

RL 
NRW 

RL D Schutz Q3 Q4 Äcker 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Schwarzspecht Brutvorkommen 10-20 BP G G * * §§ X   

Sperber Brutvorkommen 30-50 BP G G * * §§ X X (Na) 

Star Brutvorkommen 300-1000 BP U U 3 3  X X Na 

Steinkauz Brutvorkommen 150-300 BP S U 3S V §§ X X (Na) 

Tafelente Rast/Wintervork. 1-50 Ind. G G * V  X X  

Teichhuhn Brutvorkommen k.A. G G 3 V §§ X X  

Teichrohrsänger Brutvorkommen 40-100 BP G G * *  X X  

Turmfalke Brutvorkommen 150-250 BP G G V * §§ X X Na 

Turteltaube Brutvorkommen 1-3 BP S S 1 2 §§  X Na 

Uferschwalbe Brutvorkommen 100-200 BP S U 2S * §§ X  (Na) 

Uhu Brutvorkommen 10-20 BP G G * 3 §§  X  

Wachtelkönig Brutvorkommen 1-2 BP S S 1S 1 §§ X  FoRu! 

Waldkauz Brutvorkommen 100-200 BP G G * * §§ X X (Na) 

Waldlaubsänger Brutvorkommen 10-50 BP G U V *  X X  

Waldohreule Brutvorkommen 20-50 BP U U 3 * §§ X X  

Waldwasserläufer Rast/Wintervork. 50-100 Ind. G G * * §§ X X  

Wasserralle Brutvorkommen 5-20 BP S U 2 V  X   

Weidenmeise Brutvorkommen k.A. G U 3 *  X X  

Wespenbussard Brutvorkommen 10-15 BP U S 2 V §§ X X  

Wiesenpieper Brutvorkommen 1-10 BP S S 2S 2  X X (FoRu) 

Zwergsäger Rast/Wintervork. 10-30 Ind. G G * k. A.  X   

Zwergtaucher Brutvorkommen 20-50 BP G G * *  X   

Zwergtaucher Rast/Wintervork. 50-100 Ind. G G * +  X   

Amphibien           

Geburts- 

helferkröte 
Nachweis ab 2000 >10 Vork. S S 2 2 §§ X X 

 

Gelbbauchunke Nachweis ab 2000 - S S 1S 2 §§ X  (Ru) 

Kammmolch Nachweis ab 2000 ≥30 Vork. G G 3 3 §§ X  (Ru) 

Kreuzkröte Nachweis ab 2000 10-19 Vork. U U 3 2 §§ X   

Reptilien           

Zauneidechse Nachweis ab 2000 1-10 Vork. G G 2 V §§ X  (FoRu) 
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3. AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS 

Im Rahmen der Prognose ist im Sinne einer "Worst-Case-Betrachtung" abzuschätzen, ob bei 

Realisierung des Bauvorhabens Wirkfaktoren (bau-, betriebs- oder anlagebedingte Wirkun-

gen) zu artenschutzrechtlichen Konflikten führen können. Folgende grundsätzliche Auswirkun-

gen können sich durch die Realisierung des Vorhabens ergeben: 

Baubedingte Auswirkungen sind alle zeitlich begrenzten und mit der Baufeldfreimachung bzw. 

den Bauarbeiten verbundenen Beeinträchtigungen. Im Rahmen der Baufeldräumung und der 

anschließenden Bauarbeiten können sich Störungen durch Geräusch und Lichtimmissionen, 

Erschütterungen sowie Bewegungen von Menschen und Maschinen ergeben. Diese baube-

dingten Störungen können im näheren Umfeld zu einer Beeinträchtigung von Tieren führen. 

Die Beseitigung vorhandener Vegetation in der Phase der Baufeldräumung kann zu einem 

Verlust von Brut- und Quartierstätten für Vögel und Fledermäuse sowie zu einer Verkleinerung 

von Nahrungshabitaten führen. Zudem kann sich zum Beispiel durch Zerstörung besetzter Vo-

gelnester mit Eiern bzw. immobilen Jungtieren oder durch Zerstörung von Fledermausquartie-

ren in Baumhöhlen ein erhöhtes Tötungsrisiko für Individuen ergeben. 

Im Rahmen der Baufeldräumung sind zum derzeitigen Bearbeitungsstand keinen Rodungen 

von Gehölzen geplant. Gebäudeabbrüche sind nicht vorgesehen. 

Anlagebedingte Auswirkungen ergeben sich durch den Verlust von Freifläche sowie Beschat-

tung, Austrocknung und Barrierewirkung, die durch den Bau der Freiflächen-Photovoltaikan-

lage verursacht werden können. Die PV-Anlage besteht im Einzelnen aus den Solarmodulen, 

Gestell, Elektroverteiler, Wechselrichter, Trafostation sowie aus der Verkabelung der elektri-

schen Komponenten untereinander. Die Modultische werden mittels einer Stahl-/Leichtmetall-

konstruktion fest aufgeständert und nach dem jetzigen Planungsstand fundamentlos in den 

Boden eingerammt. Der Modultisch wird entsprechend des Grundstückszuschnitts in Funkti-

onseinheiten untergliedert. Die Unterkante der geneigten Modulfläche endet entsprechend des 

Bodenverlaufs ca. 0,80 bis 1,00 m über der Geländeoberkante. Die Oberkante der Modulfläche 

hat eine Höhe von ca. 2,4 m über Terrain. Der Abstand zwischen den Modulreihen beträgt  

2,0 m. Die PV-Anlage kann zur Sicherung vor Unbefugten mit einem Zaun umschlossen wer-

den. Der Zaun besitzt eine Höhe von mind. 2,5 m. Ein Bodenabstand von mind. 15 cm ermög-

licht Kleintieren das Queren der Zaunanlage. 

Betriebsbedingte Wirkungen (dauerhaft): Als betriebsbedingte Wirkungen sind die durch den 

Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehenden Wirkungen zu berücksichtigen. 

Durch Blendwirkungen oder durch einen Flimmereffekt der PV-Anlage können sich Störungen 

von Tieren ergeben. Diese Reize können für manche Arten Störungen darstellen, die z. B. zu 

Flucht und Meidereaktionen führen. 

Zu prüfen ist, ob diese Wirkfaktoren dazu führen können, dass Verbotstatbestände gemäß 

§ 44 BNatSchG ausgelöst werden. Zudem stellt sich die Frage, ob die Wirkfaktoren geeignet 

sind, die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang nachhaltig zu beeinträchtigen. Nahrungsstätten, Jagdhabitate und Wanderkorridore 

sind in diesem Zusammenhang nur dann geschützt, wenn sie für den Erhalt der lokalen Popu-

lation zwingend notwendig sind, also essentielle Habitatbestandteile darstellen. 
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4. BETROFFENHEITSANALYSE DER RELEVANTEN ARTENGRUPPEN 

Bei der Einschätzung, in wieweit Tierarten durch das Vorhaben beeinträchtigt werden, wird 

darauf geachtet, ob Arten auf der Betrachtungsfläche nachweislich bzw. potenziell Fortpflan-

zungsstätten haben können.  

Im Folgenden werden die anzunehmenden Auswirkungen der Planung auf die potenziell zu 

erwartenden bzw. im Umfeld nachgewiesenen planungsrelevanten Arten, aufgeteilt nach Ar-

tengruppen, beschrieben. Die Ansprüche und Empfindlichkeiten der einzelnen Arten werden 

unter Berücksichtigung der Angaben des Infosystems "Geschützte Arten" des LANUV bewer-

tet. 

 

4.1. Fledermäuse 

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie 

enthalten und gehören damit zu den streng geschützten Arten von gemeinschaftlichem Inte-

resse. In der Messtischblattauswertung (vgl. Tab. 1) werden insgesamt 9 Fledermausarten 

aufgeführt, die im Großraum nachgewiesen sind. Von den Fledermausarten zählen Bartfleder-

mäuse und Zwergfledermaus zu den überwiegend gebäudebewohnenden Arten, während 

Abendsegler, Braunes Langohr und Wasserfledermaus eher zu den waldbewohnenden Fle-

dermausarten gehören. 

Gebäudeabbrüche sind nicht geplant, so dass eine Betroffenheit gebäudebewohnender Fle-

dermäuse nicht gegeben ist.  

Die im Umfeld des Vorhabenbereiches in den Waldflächen und Gehölzbeständen sowie auf 

dem Gehöft vorhandenen älteren Bäume kommen potentiell als Quartier baumbewohnender 

Arten in Betracht, wenn sie entsprechende Strukturen (Hohlräume, Höhlen, Spalten) aufwei-

sen. Gehölzrodungen sind jedoch nicht vorgesehen. 

Es ist davon auszugehen, dass Fledermäuse entlang der Gehölzränder der Wald- und Ge-

hölzflächen jagen oder das Gebiet auf Transferflügen aufsuchen. 

 Artenschutzrechtliche Einschätzung 

Da keine Quartiere (Höhlenbäume, Gebäude) beansprucht werden, kann eine Auslösung der 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG für Fledermäuse ausgeschlos-

sen werden.  

Gehölz- und Waldbestände werden nicht beansprucht; die Gehölzränder können von den Fle-

dermäusen weiterhin zur Jagd genutzt werden. 

Durch die Anlage der PV-Anlage sind keine erheblichen bauzeitlichen oder durch die spätere 

Nutzung hervorgerufenen Störeinflüsse zu erwarten, die zu einer Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes einer lokalen Population führen könnten. Somit ist nach derzeitigem Stand ein 

Eintreten des Verbotstatbestands gemäß § 44 Nr. 2 BNatSchG nicht ersichtlich. Ein Verbots-

tatbestand gemäß § 44 Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsverbot) durch erhebliche Störungen 

kann damit für potenziell in der Umgebung vorkommende Fledermausarten ebenfalls ausge-

schlossen werden. 
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4.2. Vögel 

Für die Messtischblatt-Quadranten werden insgesamt 23 planungsrelevante Vogelarten gelis-

tet, die in dem Lebensraumtyp "Äcker" vorkommen könnten (vgl. Tab. 1; Spalte 11). Dabei 

nutzen die meisten Arten die Ackerflächen nur als Nahrungshabitat (Na). Hierzu zählen ins-

besondere die streng geschützten Greif- und Eulenvögel (Baumfalke, Habicht, Mäusebussard, 

Schleiereule, Sperber, Turmfalke, Waldkauz, Waldohreule). Zur Nahrungssuche nutzen Greif- 

und Eulenvögel meist großflächige Offenlandbereiche mit einem ausreichenden Angebot an 

Kleinsäugern. Bei der Begehung wurde auch ein Turmfalke bei der Jagd im Rüttelflug beo-

bachtet. Eine Funktion der Freiflächen im Plangebiet als Nahrungshabitat ist daher gegeben. 

Gemäß MKULNV 2010 unterliegen Nahrungs- und Jagdbereiche nicht dem Verbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, sofern es sich nicht um essenzielle Habitatelemente handelt. Essen-

ziell sind Nahrungshabitate, wenn bei einem Verlust die Funktion der Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte vollständig entfällt. Eine konkrete Abgrenzung von essenziellen Nahrungshabita-

ten ist für die genannten Arten in der Regel aufgrund ihres großen Aktionsraumes und der 

Vielzahl der genutzten Offenland-Habitattypen nicht notwendig. Die im Umfeld des Plangebiets 

gelegenen Landwirtschaftsflächen bleiben weiterhin als Jagd- und Nahrungsbereiche erhal-

ten.  

Brutvorkommen von Mehl- und Rauchschwalben als Gebäudebrüter sind auf der Vorhaben-

fläche ebenfalls auszuschließen. Brutplätze können in den landwirtschaftlichen Gebäuden von 

Gut Beckhausen liegen. Die Ackerflächen des Plangebiets werden möglicherweise als Nah-

rungshabitat genutzt, sind jedoch kein optimal geeigneter insektenreicher Nahrungsraum. Die 

im Umfeld vorhandenen Pferdeweiden und generell Weiden mit Viehhaltung bieten günstigere 

Nahrungsflächen.  

Bluthänfling, Feldsperling und Star könnten das Plangebiet ebenfalls als Nahrungshabitat nut-

zen. Brutvorkommen im Plangebiet sind allerdings auszuschließen, da geeignete Brutplätze 

für Gebüschbrüter (Bluthänfling) sowie Höhlen- und Nischenbrüter (Feldsperling und Star) auf 

der Vorhabenfläche fehlen. Durch die Planung gehen die Ackerflächen im Plangebiet als Nah-

rungshabitat verloren, jedoch bleiben die umliegenden großen Offenlandbereiche im Umfeld 

und Teile der Vorhabenfläche (PV-Anlage) erhalten. 

Die Ackerfläche kommt als potenzielle Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätte (FoRu) insb. für 

Arten der Feldflur und landwirtschaftlich genutzter Kulturlandschaften in Frage. Hierzu gehören 

gemäß Messtischblattabfrage die planungsrelevanten Arten Feldlerche, Kiebitz, Wachtelkönig 

und Rohrweihe; eingeschränkt Feldschwirl, Flussregenpfeifer und Wiesenpieper.  

Die Feldlerche als ursprünglicher Steppenbewohner ist eine Charakterart der offenen Feldflur, 

die niedrige oder zumindest gut strukturierte Gras- und Krautfluren auf trockenen bis wechsel-

feuchten Böden bevorzugt. Sie besiedelt reich strukturiertes Ackerland, extensiv genutzte 

Grünländer und Brachen sowie größere Heidegebiete. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer 

und lückiger Vegetation in einer Bodenmulde angelegt. Ab Mitte April bis Juli erfolgt die Eiab-

lage, Zweitbruten sind üblich. Spätestens im August sind die letzten Jungen flügge. Aufgrund 

der Habitatstruktur des Plangebiets sind Brutvorkommen der Feldlerche möglich. 

Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offener Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv 

genutzte Wiesen und Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt er verstärkt auch Ackerland. In-

zwischen brüten etwa 80 % der Kiebitze in Nordrhein-Westfalen auf Ackerflächen. Dort ist der 
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Bruterfolg stark abhängig von der Bewirtschaftungsintensität und fällt oft sehr gering aus. Bei 

der Wahl des Neststandortes werden offene und kurze Vegetationsstrukturen bevorzugt.  

Im Stadtgebiet Schwerte kommen gemäß Kiebitzkartierung 2022 und 2023 (Ergebnisse der 

kreisweiten Synchronkartierung, OAG Kreis Unna) keine Revierpaare im Stadtgebiet Schwerte 

vor.  

Für den westlichen Messtischblatt-Quadranten 4511/Q3 ist ein Brutvorkommen des Wachtel-

königs gelistet. Wachtelkönige sind Zugvögel, die als Langstreckenzieher im tropischen Afrika 

südlich der Sahara überwintern. In Nordrhein-Westfalen kommt er als seltener Brutvogel vor. 

Der Wachtelkönig besiedelt offene bis halboffene Niederungslandschaften der Fluss- und Tal- 

auen sowie Niedermoore und hochwüchsige Feuchtwiesen. Er ist aber auch in großräumigen 

Ackerbaugebieten in der Hellwegbörde als Brutvogel anzutreffen. Das Nest wird in Bodenmul-

den an Standorten mit ausreichender Deckung angelegt. Das Brutgeschäft beginnt meist ab 

Mai/Juni, spätestens im August sind die Jungen flügge. Für den Kreis Unna werden ein bis 

zwei Brutpaare aufgeführt (LANUV, 2023, siehe Tab. 1). Brutvorkommen im Plangebiet sind 

daher eher unwahrscheinlich, jedoch nicht auszuschließen. 

Die Rohrweihe besiedelt halboffene bis offene Landschaften. Die Nahrungsflächen liegen 

meist in Agrarlandschaften mit stillgelegten Äckern, unbefestigten Wegen und Saumstruktu-

ren. Bevorzugte Brutplätze liegen in den Verlandungszonen von Feuchtgebieten, an Seen, 

Teichen, in Flussauen und Rieselfeldern mit größeren Schilf- und Röhrichtgürteln. Seit den 

1970er-Jahren brüten Rohrweihen verstärkt auch auf Ackerflächen, so dass Brutvorkommen 

im Plangebiet nicht gänzlich auszuschließen sind. Im Kreis Unna kommen 2 bis 5 Brutpaare 

vor (LANUV 2023). 

Brutvorkommen von Feldschwirl und Wiesenpieper auf der ackerbaulich genutzten Vorhaben-

fläche sind eher unwahrscheinlich. Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl gebüschreiche, 

feuchte Extensivgrünländer, größere Waldlichtungen, grasreiche Heidegebiete sowie Verlan-

dungszonen von Gewässern. Seltener kommt er auch in Getreidefeldern vor. Der Lebensraum 

des Wiesenpiepers besteht aus offenen, baum- und straucharmen feuchten Flächen mit hö-

heren Singwarten (z.B. Weidezäune, Sträucher). Die Bodenvegetation muss ausreichend De-

ckung bieten, darf aber nicht zu dicht und zu hoch sein.  

Die Ackerfläche des Plangebiets bietet keine geeigneten Habitatstrukturen für den Flussre-

genpfeifer, der als Bodenbrüter sein Nest auf kahler, übersichtlicher Fläche mit kiesigem oder 

schotterigem Untergrund baut und daher in der Region geeignete Brutplätze eher auf Indust-

riebrachen findet.  

Artenschutzrechtliche Einschätzung 

Unter Berücksichtigung des potenziellen Arteninventars gem. Messtischblattabfrage, der Aus-

wertung verfügbarer Unterlagen, des erfassten Biotoppotenzials und der Lebensraumansprü-

che, ist ein Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten im Eingriffsbereich nicht auszuschlie-

ßen. Durch das Vorhaben werden ca. 5,6 ha Ackerfläche mit Modulen überstellt, die Brutplätze 

für Vögel der offenen Feldflur aufweisen können. Unter Beachtung des "Worst-Case-Ansat-

zes" kann es durch die PV-Anlage zur Aufgabe von Brutplätzen kommen. 
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Zusammenfassend kann daher eine Erfüllung von Verbotstatbeständen aktuell nicht von vorn-

herein ausgeschlossen werden, so dass Kartierungen von Brutvögeln und eine vertiefende 

Art-für-Art Betrachtung im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe II empfohlen werden. 

Folgende Arten sollen entsprechend der Vorgaben des LANUV erfasst werden: 

 Feldlerche, 

 Wachtelkönig tlw. mit Einsatz von Klangattrappe 

 Rohrweihe. 

Zudem sind aufgrund der jährlichen Bestandsschwankungen bei den avifaunistischen Kartie-

rungen weitere Brutvögel des Offenlandes und Brutvögel in den angrenzenden Gehölzen zu 

berücksichtigen. 

 

4.3. Amphibien und Reptilien 

Für das Messtischblatt 4511 "Schwerte" (4. Quadrant) werden in der Artengruppe der Amphi-

bien Geburtshelferkröte, für den westlich angrenzenden 3. Quadranten zudem noch Gelb-

bauchunke, Kammmolch und Kreuzkröte geführt. Im Bereich der ackerbaulich genutzten Vor-

habenfläche bestehen keine Wasserflächen, so dass eine Eignung als potenzielles Laichha-

bitat für Amphibien nicht gegeben ist.  

Für das Messtischblatt 4511 "Schwerte" (3. Quadrant) wird in der Artengruppe der Reptilien 

die Zauneidechse aufgeführt. Aufgrund der mangelnden Lebensraumeignung und aufgrund 

des Fehlens von sonnenexponierten und offenen Sonderstrukturen sind keine Vorkommen 

planungsrelevanter Reptilienarten im Vorhabenraum zu erwarten.  

Die einschlägigen Internetquellen des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien NRW ergeben 

keine Nachweise im erweiterten Plangebiet. 

 

4.4. Sonstige Arten mit potenzieller Betroffenheit 

Für die Klasse der Insekten und die Artengruppen der Libellen, Schmetterlinge und Käfer liefert 

die Messtischblatt-Auswertung keine Nachweise (vgl. Tab. 1). Ein Vorkommen planungsrele-

vanter Insektenarten ist demnach und aufgrund der Biotopstruktur auszuschließen. 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG werden für die Artengruppen der Insekten sowie der 

Amphibien und Reptilien in Anbetracht der fehlenden Lebensraumeignung durch die Planung 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erfüllt. 

Vorkommen von planungsrelevanten Pflanzenarten oder nicht planungsrelevanten Arten des 

Anhangs II der FFH-Richtlinie bzw. eine vorhabenbedingte Betroffenheit entsprechender Arten 

sind ebenfalls nicht zu erwarten. 
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5. PROGNOSE DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN VERBOTSTATBESTÄNDE IM 

RAHMEN DER ARTENSCHUTZPRÜFUNG STUFE II 

Die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Artenschutzprüfung der Stufe II) erfolgt für 

die kartierten planungsrelevanten Arten (siehe folg. Kapitel).  

5.1. Methode und Ergebnisse der avifaunistischen Kartierung 

Zur Erfassung der Brutvögel wurden insgesamt sechs Durchgänge vom 18.03. bis 10.06.2024 

durchgeführt (FAUNISTISCHE GUTACHTEN Michael Schwartze, Bericht Juli 2024). Der Untersu-

chungsraum ist in Abb. 6 rot markiert. Die planungsrelevanten Arten nach LANUV (2024) wur-

den qualitativ erfasst und es erfolgte eine Unterscheidung in Brutvogel, Nahrungsgast und 

überfliegend. Die Felduntersuchungen wurden in den frühen Morgenstunden terminiert, um 

die Gesänge/Rufe der zu dieser Tageszeit aktiven Arten zu dokumentieren (vgl. SÜDBECK et 

al. 2005, MULNV & FÖA 2021). Für den Nachweis der Spechte am 18.03.2024 wurde eine 

Klangattrappe eingesetzt. Die Erhebungen erfolgten flächendeckend innerhalb der Grenzen 

des Untersuchungsgebietes nach der Revierkartierungsmethode (FISCHER et al. 2005). Die 

Ergebnisse wurden in Tageskarten notiert und nach Abschluss der Untersuchungen ausge-

wertet. 

 

Quelle: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes © Geobasis NRW 2024. 
  

Abb. 6:  Untersuchungsgebiet der avifaunistischen Kartierungen 2024 (rot umrandet)  
und der Plangebietes (blau umrandet) 
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Tab.  2:  Datierung der verschiedenen Durchgänge mit Angaben zum zeitlichen Ablauf und Wit-
terungsbedingungen 

Durchgang Datum Uhrzeit Witterungsbedingungen 

1. Brutvögel 18.03.  7.15 – 10.00 7°C-10°C, 1-2 Bft, 8/8 Bewölkung 

2. Brutvögel 05.04.  6.30 – 9.00 10°C-12°C, 2 Bft, 8/8 bis 7/8 Bewölkung 

3. Brutvögel 22.04.  6.15 – 8.30 2°C-5°C, 1-2 Bft, 3/8 bis 4/8 Bewölkung 

4. Brutvögel 06.05.  5.30 – 8.15 9°C-11°C, 2 Bft, 8/8 Bewölkung 

5. Brutvögel 24.05.  5.15 – 8.00 11°C-12°C, 1-2 Bft, 8/8 Bewölkung 

6. Brutvögel 10.06.  6.30 – 8.30 8°C-12°C, 2-3 Bft, 8/8 Bewölkung 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets und des unmittelbaren Umfeldes wurden insgesamt 27 

verschiedene Vogelarten festgestellt (siehe Tab. 3). Gemäß der Liste des Landesamtes für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalens gelten mit Sperber und Star da-

von zwei Arten (LANUV 2024) als planungsrelevant (grün hinterlegt).  

Tab.  3:  Gesamtartenliste der nachgewiesenen Vogelarten im Untersuchungsgebiet mit Anga-
ben zu Gefährdung und Status 

Nr. Art Status RL NRW / RL BRD  Anzahl  

1.  Amsel 

Turdus merula 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

2.  Blaumeise 

Cyanistes caeruleus 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

3.  Buchfink 

Fringilla coelebs 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

4.  Buntspecht 

Dendrocopos major 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

5.  Dohle 

Coloeus monedula 
Ng * / * nur qualitativ erfasst 

6.  Dorngrasmücke 

Sylvia communis 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

7.  Eichelhäher 

Garrulus glandarius 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

8.  Fasan 

Phasanius colchicus 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

9.  Gartenbaumläufer 

Certhia brachydactyla 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

10.  Goldammer 

Emberiza citronella 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

11.  Grünspecht 

Picus viridis 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

12.  Haussperling 

Passer domesticus 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

13.  Heckenbraunelle 

Prunella modularis 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

14.  Hohltaube 

Columba oenas 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 
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Nr. Art Status RL NRW / RL BRD  Anzahl  

15.  Kleiber 

Sitta europaea 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

16.  Kohlmeise 

Parus major 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

17.  Misteldrossel 

Turdus viscivorus 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

18.  Mönchsgrasmücke 

Sylvia atricapilla 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

19.  Rabenkrähe 

Corvus corone 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

20.  Ringeltaube 

Columba palumbus 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

21.  Rotkehlchen 

Erithacus rubecula 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

22.  Singdrossel 

Turdus philomelos 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

23.  Sperber 

Accipiter nisus 
üf * / * 

Einzelnachweis am 
05.04.24 

24.  Star 

Sturnus vulgaris 
Bv 3 / 3 1 Brutpaar 

25.  Türkentaube 

Streptopelia decaocto 
Bv V / * nur qualitativ erfasst 

26.  Zaunkönig 

Troglodytes troglodytes 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

27.  Zilpzalp 

Phylloscopus collybita 
Bv * / * nur qualitativ erfasst 

Abkürzungen:  

Bv Brutvogel, Ng Nahrungsgast, üf überfliegend,  

RL NRW Rote Liste Nordrhein-Westfalen (SUDMANN et al. 2023), RL BRD Rote Liste Bundesrepublik 
Deutschland (RYSLAVY et al. 2020),  

* ungefährdet, 3 gefährdet, V Vorwarnliste 

Grün hinterlegt: planungsrelevante Art Einstufung nach LANUV, Infosystem geschützte Arten in NRW 

 
 

Bedeutung des Untersuchungsgebietes für die Avifauna 

Der Planungsraum wird intensiv ackerbaulich bearbeitet. Diese Nutzung spiegelt sich in einem 

überschaubaren Artenspektrum wider. Gefährdete Brutvogelarten der Feldflur wie die Feldler-

che oder andere auf den Messtischblättern gelisteten Vogelarten wurden nicht festgestellt. Für 

die beiden nach LANUV (2024) als planungsrelevant eingestuften Arten besitzt dieser Standort 

kaum eine Funktion. Der Sperber wurde lediglich einmal überfliegend gesichtet und der Star 

besitzt sein Brutrevier am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes. Die übrigen 25 häufi-

gen und ungefährdeten Arten besiedeln im Wesentlichen die angrenzenden Gehölzbestände. 

Hohl- und Ringeltaube, Rabenkrähe, Dohle und Fasan wurden auch nahrungssuchend auf der 

Ackerfläche erfasst.  
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5.2. Artenschutzrechtliche Art-für Art-Betrachtung 

Entsprechend den Vorgaben in der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung 

und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ (MWEBWV und MKULNV 2010) be-

schränkt sich die Artenschutzprüfung auf die sogenannten planungsrelevanten Arten. Die in 

Nordrhein-Westfalen vorkommenden europäischen Vogelarten, die nicht zur Gruppe der pla-

nungsrelevanten Arten gehören, werden nicht näher betrachtet. Bei diesen Arten kann im Re-

gelfall davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landes-

weit günstigen Erhaltungszustandes ("Allerweltsarten") bei vorhabenbedingten Beeinträchti-

gungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird.  

Da die faunistischen Kartierungen ein detailliertes Bild über das vorhandene Artenspektrum 

liefern, werden lediglich die nachgewiesenen planungsrelevanten Arten einer vertiefenden ar-

tenschutzrechtlichen Prüfung in Form einer Art-für-Art-Betrachtung unterzogen. Bei den übri-

gen (vormals als potenziell vorkommend eingestuften) Arten können Vorkommen und damit 

auch Betroffenheiten auf der Grundlage der aktuellen Erhebungen ausgeschlossen werden, 

so dass eine weitere Betrachtung nicht erforderlich ist. 

Die planungsrelevanten Arten wurden qualitativ erfasst und es erfolgte eine Unterscheidung 

in Brutvögel, Nahrungsgäste und Durchzügler (siehe Tab. 4 und Karte im Anhang). 

Tab.  4:  Auflistung der planungsrelevanten Vogelarten im Untersuchungsgebiet mit Angaben 
zu Gefährdung und Status 

Nr. Art Status Rote Liste NRW / Rote Liste BRD 

1.  Sperber üf * / * 

2.  Star Bv 3 / 3 

Abkürzungen:  

Bv Brutvogel, üf überfliegend, RL NRW Rote Liste Nordrhein-Westfalen (SUDMANN et al. 2023), 
RL BRD Rote Liste Bundesrepublik Deutschland (RYSLAVY et al. 2020),  
3 gefährdet, * ungefährdet. 

Sperber – Accipiter nisus 

Ein überfliegender Sperber wurde nur einmalig am 05.04.2024 über dem Untersuchungsgebiet 

beobachtet. Er flog von Süden aus kommend in die nördlich angrenzenden Waldbestände. 

Der Sperber benötigt eine Kombination von Waldflächen und Offenlandschaften. Seinen Horst 

legt er in Mitteleuropa bevorzugt in geschlossenen Nadelholzbeständen an. Als Überra-

schungsjäger nutzt er auf der Jagd die Deckung von Hecken, Baumgruppen oder auch von 

Gebäuden. Daher werden als Jagdgebiete busch- und gehölzreiche Landschaften mit einem 

ausreichend hohen Kleinvogelbestand bevorzugt (BAUER et al. 2005). Der Sperber ist v.a. 

nach dem Anwendungsverbot von DDT und anderen Pestiziden in den 1970er Jahren sowie 

der Einstellung der Bejagung wieder flächendeckend verbreitet und gilt deshalb landesweit als 

ungefährdet (SUDMANN et al. 2023). Der Bestand in NRW wird landesweit derzeit auf ca. 

3.700 bis 4.500 Brutpaare geschätzt (GRÜNEBERG et al. 2023). 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art im Plangebiet und im UG nicht nachgewiesen wurden, sind baubedingte 

Tötungen durch eine Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. 
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Betriebsbedingte Tötungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbots-

tatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population des Sperbers auswirken 

könnten, sind für die Art projektbedingt nicht zu erwarten. Eine konkrete Abgrenzung von es-

senziellen Nahrungshabitaten ist für die Art aufgrund ihres großen Aktionsraumes und der 

Vielzahl der genutzten Offenland-Habitattypen in der Regel nicht notwendig (LANUV 2020). 

Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und der Zerstö-

rung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) wird somit nicht erfüllt. 

Star – Sturnus vulgaris 

Ein Revier des Stars wurde in den strukturreichen Gehölzbeständen ca. 60 m nördlich der 

untersuchten Ackerfläche nachgewiesen. Der Star brütet bevorzugt in Hartholzauen oder 

sonstigen höhlenreichen Laubwäldern. Innerhalb von Siedlungen werden die Gartenstadt-

zone, Kleingärten, Friedhöfe und sogar Innenstädte besiedelt. Der Bestand des Stars ist in 

den vergangenen 25 Jahren erheblich rückläufig. Seit Ende der 1990er Jahre soll der bundes-

weite Bestand um eine Million Brutpaare zurückgegangen sein. Dieser schwankt jährlich – 

abhängig vom Nahrungsangebot – zwischen 3 und 4,5 Mio. Paaren (JEDICKE 2017). Als we-

sentliche Rückgangsursache wird der Nahrungsmangel aufgrund intensiver Grünlandnutzung 

und die Umwandlung in Ackerland angesehen (GRÜNEBERG et al. 2013). Hinzu kommt der 

Mangel an geeigneten Brutplätzen. Dazu zählen Spechthöhlen und sonstige Baumhöhlen, Ge-

bäudenischen oder auch künstliche Nisthilfen. Landes- und bundesweit wird der Star mittler-

weile als gefährdet geführt (SUDMANN et al. 2023, RYSLAVY et al. 2020). Der landesweite 

Bestand wird mit 155.000 bis 200.000 Paaren angegeben (GRÜNEBERG et al. 2023). 

Tötungsverbot 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG verbietet die Verletzung oder Tötung von europäischen Vogelarten. 

Der vermutete Brutplatz (Höhlenbaum) befindet sich rund 60 m nördlich außerhalb des Plan-

gebietes und ist von der Planung nicht betroffen. Damit wird eine Zerstörung des besetzten 

Vogelnestes mit Eiern bzw. immobilen Jungtieren vermieden und die Verbotstatbestände nach 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG treten nicht ein. 

Störungsverbot 

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG verbietet Störungen, die erheblich sind, d. h. zu einer Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen. Der Star ist eine störungsto-

lerante Art. Zwischen der Vorhabenfläche (Ackerfläche) und dem Brutplatz (Gehölzstreifen 

entlang des Kuhbaches) befindet sich eine Pferdeweide und ein Feldweg (Wiesenweg). Der 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird somit nicht 

erfüllt.  

Verbot einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG verbietet die Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten. Als Ausnahme (§ 44 (5) BNatSchG) ist dies erlaubt, wenn die ökologische Funk-

tion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Die Vorhabenfläche mit intensiver 

Ackernutzung hat als Nahrungsfläche des Stars keine Bedeutung. Die im Umfeld vorhandenen 

Pferdeweiden bieten besser geeignete Nahrungsflächen für den Star. Die ökologische Funk-

tion bleibt in räumlichen Zusammenhang erhalten. 
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5.3. Gesamtergebnis der Art-für-Art-Betrachtung 

Insgesamt kommt die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) zu dem Ergebnis, 

dass artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben für die Artengruppe der Avifauna aus-

geschlossen werden können und keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. 

m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich und es steht einer Zulassung des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher Sicht 

nichts im Wege. 
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6. ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 

Bei den vom 18.03. bis 10.06.2024 durchgeführten Kartierungen der Avifauna mit sechs 

Durchgängen wurden insgesamt 27 verschiedene Vogelarten festgestellt. Davon sind mit 

Sperber und Star zwei Arten nach LANUV als planungsrelevant eingestuft. Die übrigen 25 

häufigen und ungefährdeten Arten besiedeln im Wesentlichen die angrenzenden Gehölzbe-

stände. Hohl- und Ringeltaube, Rabenkrähe, Dohle und Fasan wurden auch nahrungssuchend 

auf der Ackerfläche erfasst. Gefährdete Brutvogelarten der Feldflur wie die Feldlerche oder 

andere auf den Messtischblättern gelisteten Vogelarten wurden nicht festgestellt. 

Der Sperber wurde nur überfliegend beobachtet. Ein Revier des Stars wurde in den struktur-

reichen Gehölzbeständen entlang des Kuhbaches ca. 60 m nördlich der untersuchten Acker-

fläche nachgewiesen. Der vermutete Brutplatz (Höhlenbaum) ist daher von der Planung nicht 

betroffen. Das Tötungsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG wird nicht ausgelöst. Der Star ist 

eine störungstolerante Art. Zwischen der Vorhabenfläche und dem Brutplatz befindet sich eine 

Pferdeweide und ein Feldweg. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG) wird somit nicht erfüllt. Die Vorhabenfläche mit intensiver Ackernutzung hat 

als Nahrungsfläche des Stars keine essenzielle Bedeutung. Die ökologische Funktion der Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätte bleibt in räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Da keine Quartiere (Höhlenbäume, Gebäude) von dem Vorhaben betroffen sind, kann eine 

Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG für Fleder-

mäuse auch ausgeschlossen werden. 

Vorkommen von planungsrelevanten Amphibien- und Reptilienarten, Insekten- oder Pflanzen-

arten sowie nicht planungsrelevanten Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie bzw. eine vor-

habenbedingte Betroffenheit entsprechender Arten sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Insgesamt ist daher eine Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch 

das Vorhaben nicht gegeben. 

 

Dortmund, 22. Juli 2024 

 

Dipl.-Ing. Ellen Steppan 
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Fotodokumentation der Begehung vom 31.10.2023 

 

Geschotterte Zufahrt (nordwestlich des Plange-

biets) zur Reithalle (links im Bild). Im Hinter-

gund der Industriestandort der Zapp AG 

Geschotterte Zufahrt (nordwestlich des Plange-

biets) mit angrenzender Weide und Wohnhaus 

im Norden 

Nordwestlicher Rand des Plangebiets mit Ge-

müseanbau (Grünkohl) und angrenzendem 

Brachestreifen (rechts)  

 
Weide (südwestlich des Plangebiets) und Bö-

schung zur Reithalle (mit Cotoneaster als Bo-

dendecker) links im Bild 

Grasweg am nördlichen Rand des Plangebiets 

mit Blick auf die Reithalle und Brachfläche im 

Plangebiet (rechts im Bild) 

Waldrand (hier Hasel und Stiel-Eiche im Vorder-

grund) am nordöstlichen Rand des Plangebiets; 

im Vordergrund ackerbaulich genutzte Fläche 
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Blick vom Waldrand im Norden nach Süden 

über die Ackerfläche im Plangebiet  

Blick von Westen nach Osten über das 

Plangebiet mit der Reithalle im Hintergrund 

Wasserführendes Fließgewässer (Zufluss 

Kuhbach) östlich des Plangebiets  

 
Wiese südöstlich (außerhalb) des Plangebiets 

mit kleinen Wasseransammlungen  

Im Einschnitt verlaufende Bahnstrecke südlich 

des Plangebiets, mit begleitenden 

Gehölzstreifen  

Blick auf das Plangebiet von Südosten mit 

östlich des Plangebiets verlaufendem 

ausgewiesenen Wanderweg  
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